
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Sonstiges Sondergebiet  "SO1 Solar" (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Zweckbestimmung: Agri-Solarpark (bifaziale Module)
Zulässig sind:
- die Errichtung von senkrecht, in Reihen stehenden bifazialen Solarmodulen. Der Abstand der Modulreihen 

muss mindestens 8 m betragen. Die Gründung der Module hat mittels Rammpfosten zu erfolgen. Je nach 
Gründungsverhältnissen sind auch andere Fundamentierungen gestattet, insbesondere das Bohren, 
Einbinden und Verfüllen von Pfostenpunkten.

- die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen sowie Nebenanlagen, die der Aufnahme von 
technischen Anlagen dienen (z.B. Trafos, Wechselrichter, Übergabestation, Batteriecontainer / 
Batteriespeicher, jeweils inklusive Verkabelungen, Ersatzteillager), die für den Betrieb von 
Photovoltaikanlagen erforderlich sind.

- Batteriespeicher einschließlich ihrer Einhausung, jeweils inklusive Verkabelungen, Ersatzteillager, Lüftung 
und Trafos sowie Blitzschutzmasten

- Zaunanlagen mit Toren
- Kameramasten zur Überwachung der Anlage
- Zufahrten, Fahrwege, Baustraßen, Wartungsflächen, Lager- und Montageflächen. Die internen Fahrwege, 

Baustraßen, Wartungsflächen, Lager- und Montageflächen sind in wasserdurchlässiger Weise, z.B. mit 
Schotter, zu befestigen. Die unmittelbaren Zufahrten an das Straßennetz dürfen auch in versiegelter Form 
ausgeführt werden.

- Verkabelungen
- Löschwasserbrunnen, Löschwasserzisternen / -kissen usw.
- landwirtschaftliche Nutzung
- bestehende landwirtschaftliche Gebäude auch außerhalb der Baugrenzen

Die Agri-PV-Anlage wird durch die vorgenannten Festsetzungen so ausgeführt, dass die Voraussetzungen der 
DIN Spec. 91434 erfüllt werden können.

1.1 Sonstiges Sondergebiet  "SO2 Solar" (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Zweckbestimmung: Agri-Solarpark (hochaufgeständerte Agri-PV)
Zulässig sind:
- die Errichtung von hochaufgeständerten Photovoltaikanlagen (Agri-PV-Systeme) mit durchgehender 

Überdachungsstruktur. Die Modultische sind ohne flächige Fundamente, mittels Stahlprofilen in den Boden 
zu rammen oder zu schrauben. Wenn der Boden ein Rammen unmöglich macht, sind auch flächige 
Fundamente zulässig.

- die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen sowie Nebenanlagen, die der Aufnahme von 
technischen Anlagen dienen (z.B. Trafos, Wechselrichter, Übergabestation, Batteriecontainer / 
Batteriespeicher, jeweils inklusive Verkabelungen, Ersatzteillager), die für den Betrieb von 
Photovoltaikanlagen erforderlich sind.

- Batteriespeicher einschließlich ihrer Einhausung, jeweils inklusive Verkabelungen, Ersatzteillager, Lüftung 
und Trafos sowie Blitzschutzmasten

- Zaunanlagen mit Toren
- Kameramasten zur Überwachung der Anlage
- Zufahrten, Fahrwege, Baustraßen, Wartungsflächen, Lager- und Montageflächen. Die internen Fahrwege, 

Baustraßen, Wartungsflächen, Lager- und Montageflächen sind in wasserdurchlässiger Weise, z.B. mit 
Schotter, zu befestigen. Die unmittelbaren Zufahrten an das Straßennetz dürfen auch in versiegelter Form 
ausgeführt werden.

- Verkabelungen
- Löschwasserbrunnen, Löschwasserzisternen / -kissen usw.
- Entwässerung mittels Grüppen
- landwirtschaftliche Nutzung

Für beide SO gilt - Bindung an den Durchführungsvertrag (§ 12 Abs. 3a BauGB)
Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB wird festgesetzt, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 
nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages in 
beiderseitigem Einvernehmen der Vertragspartner sind im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans bestimmt durch die 
Festsetzung von:

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO), 
siehe Nutzungsschablone
Die maximale Höhe der baulichen Anlagen im SO (hier: bifaziale, senkrecht bzw. fast senkrecht stehende 
Module der Photovoltaikfreiflächenanlage bzw. Modultische der konventionellen Photovoltaik- 
freiflächenanlage) innerhalb des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt:

SO1  Höhe der bifazialen Module
Höhe 1: Höhe Modultische als Mindestmaß: 0,8 m. Die Minimalhöhe der Modultische ergibt sich aus der 
Unterkante des unteren Querriegels, der an jeder Stelle einen Abstand von mindestens 80 cm über der 
natürlichen Geländeoberfläche ausweist.
Höhe 2: Höhe Modultische als Höchstmaß: 4,5 m. Die Maximalhöhe der Modulfläche ergibt sich aus dem 
Mittelpunkt des oberen Querriegels projiziert auf die natürliche Geländeoberfläche (GOK).

SO2  Höhe der hochaufgeständerte Agri-PV-Module
Höhe 1: Höhe Photovoltaik-Gestelle über Geländeoberfläche als Mindestmaß: 2,3 m
Höhe 2: Höhe Photovoltaik-Gestelle über Geländeoberfläche als Höchstmaß: 4,5 m

Beide SO  Maximale Höhe weiterer baulicher Anlagen
Nebenanlagen, wie Wechselrichter, Trafoanlage und Batteriespeicher, Ersatzteillager: max. 4,0 m. Dabei dürfen 
untergeordnete Bauteile, wie Antennen oder Lüfteranlagen diese Höhe um bis zu 1,0 m überschreiten.
Kameramasten: 9,0 m
Zaunanlage: 2,5 m
Blitzschutzmasten: 10,0 m

2.2 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO)
siehe Nutzungsschablone
SO1
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO im Sondergebiet 
SO1 auf 0,05 (Modulfläche) festgesetzt.
Unter der GRZ wird die übertraufte Fläche in senkrechter Projektion auf die Geländeoberfläche verstanden.
SO2
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO im Sondergebiet 
SO2 auf 0,6 (Modulfläche) festgesetzt.
Unter der GRZ wird die übertraufte Fläche in senkrechter Projektion auf die Geländeoberfläche verstanden. 
Beide SO
Die durch Erschließungswege und -flächen verdichtete Flächen müssen bei der Berechnung der max. zulässigen 
GRZ berücksichtigt werden. Bezugsfläche für die Ermittlung der GRZ ist die Sondergebietsfläche. 

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)
siehe Planzeichnung
Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplan durch 
die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen sind. Die Errichtung der Solarmodule ist 
ausschließlich innerhalb der Baugrenzen zulässig. Die Zaunanlage darf auch außerhalb der überbaubaren Flächen 
errichtet werden.

4. Flächen für Nebenanlagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind im gesamten Sondergebiet innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. Hierzu gehören die Zuwegungen, die zu verlegenden Versorgungsleitungen sowie 
die Zaunanlage. Anlagen, die im direkten Bezug zu der Photovoltaikanlage stehen und zu deren Nutzung notwendig 
sind, wie Trafostationen, Wechselrichter, Batteriecontainer etc. gehören zur Hauptnutzung und dürfen daher die 
Baugrenzen nicht überschreiten. Das Ersatzteillager ist ebenfalls innerhalb der Baugrenzen zu errichten.

5. Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 a BauGB)
siehe Planzeichnung
Der Tonnenkamper Wasserzug wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB als Wasserfläche festgesetzt.

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
siehe Planzeichnung
M1: Entwicklung von Brache- und Blühstreifen
Die infolge der Bewirtschaftung unter den Modulen und entlang des Zauns entstehenden punktuellen bzw. 
streifenförmigen Brachestreifen von ca. 0,5 bis 1,3 m Breite sind als Rückzugs-, Versteck- und 
Überwinterungshabitate zu erhalten und zu verbessern. Diese Strukturen dürfen nur nach Bedarf (maximal zweimal 
im Jahr, frühestens nach dem 01.06. bis zum 28.02. des Folgejahres) gemäht werden.

M2: Versickerungsfähige Herstellung von Erschließungswegen und -flächen
Anzulegende Erschließungswege, Bedarfsstellplätze oder Wendemöglichkeiten sind aus Gründen der 
Grundwassererneuerung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wasserdurchlässig zu befestigen.

M3: Barrierefreie Gestaltung der Einfriedung
Einzäunungen des Sondergebietes sind so zu gestalten, dass sie keine Barriere für Klein- und Mittelsäuger darstellen. 
Auf Sockelmauern ist daher zu verzichten. Die Zaununterkante muss in einem Abstand von im Schnitt 20 cm über 
dem Gelände eingebaut werden. Ein Einsatz von Stacheldraht in Bodennähe ist unzulässig. Alternativ können in 
Abständen von ca. 50 m geeignete Durchlässe integriert werden.

M4: Totholz- und Steinhaufen
Innerhalb und außerhalb der Umzäunung der PV-Anlage sind mehrere Totholz- und Steinhaufen zur 
Strukturanreicherung anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

M5: Erhalt der Grabenstrukturen mit Säumen
Bestehende Entwässerungsgräben inklusive der dazugehörigen Säume im direkten Umfeld des Plangebietes sind aus 
Gründen der Wasserregulation und -ableitung sowie als Lebensraum und landschaftsprägende Elemente zu 
erhalten. Die Überfahrung und abschnittweise Verrohrung der Grabenstrukturen im Sinne des Betriebs der Anlage 
ist zulässig. Ein Ausbau der bestehenden Überfahrungen ist vorrangig anzustreben.

7. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
siehe Planzeichnung
P1: Anpflanzen von Feldgehölzen
Innerhalb der mit P1 gekennzeichneten Fläche sind Gehölze mit einer dreireihigen Anpflanzung  von heimischen, 
standortgerechten Gehölzen (Vorkommensgebiet 1 Norddeutsches Tiefland) zu bepflanzen. Ein Rückschnitt im 
mehrjährigen Turnus des zu den Modulen liegenden Randbereichs der Feldgehölze ist zulässig.

Die nachfolgende Pflanzliste stellt eine beispielhafte Auswahl geeigneter einheimischer und standortgerechter 
Gehölze dar:

Pflanzliste Sträucher (Beispiele)
Feldahorn (Acer campestre)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
Coryllus avellana (Gewöhnliche Hasel)
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Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
hier: Agri-Solarpark (bifaziale Module)
hier: Agri-Solarpark (hochaufgeständerte Agri-PV)

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
(Die dargestellten Flurstücksgrenzen sind bisher nicht
im katasterrechtlichen Sinne festgestellt)

Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Sonstige Planzeichen
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Planungen,  Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

GrundflächenzahlGRZ = 0,05
Höhe Photovoltaikgestelle über Geländeoberfläche 
Höhe 1 als Mindestmaß; Höhe 2 als Höchstmaß

Höhe 1: 0,8 m
Höhe 2: 4,5 m

Nutzungsschablone

Teilbereich des Vorhabens in der angrenzenden Kommune

Maßnahmen zum AnpflanzenP1

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und LandschaftM1 - M5
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Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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Farblich ergänzende Darstellung für Flächen zum Anpflanzen 
und Erhalt

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft 
 (§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen
hier: Tonnenkamper Wasserzug (Gewässer 2. Ordnung)
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Abbildung: Ansicht Module (bifaziales Modul)

Unterhaltungsstreifen am Gewässer II. Ordnung (§ 58 Abs. 2 NWG)
Entlang des Gewässers II. Ordnung „Tonnenkamper Wasserzug“ wird zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Gewässerunterhaltung ein Unterhaltungs- und Räumstreifen mit einer Breite von 10 m auf beiden Gewässerseiten, 
gemessen ab der oberen Böschungskante, festgesetzt.
Innerhalb dieses Unterhaltungsstreifens sind bauliche Anlagen, Fundamente, technische Einrichtungen der 
Photovoltaikanlage sowie sonstige Anlagen und Nutzungen, die die Gewässerunterhaltung beeinträchtigen können, 
unzulässig. Der Streifen ist dauerhaft von Überbauung freizuhalten und so zu gestalten, dass die Zugänglichkeit für 
Unterhaltungs- und Räumgeräte jederzeit gewährleistet bleibt.

Werbeanlagen (§ 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO)
Als Werbeanlage ist lediglich eine Informationstafel in den Eingangsbereichen mit einer maximalen Größe von 4 m² 
zulässig. Selbstleuchtende Werbeanlagen oder Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind 
unzulässig. Ordnungswidrig handelt, wer diesen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können 
mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden (§ 80 Abs. 5 NBauO).

Nachrichtliche Übernahme
gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Faulbaum (Frangula alnus)
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Schlehe (Prunus spinosa)
Kreuzdorn (Rhamnus catharicus)
Hundsrose (Rosa canina)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

Pflanzqualität
Zur schnelleren Wirksamkeit der Ausgleichspflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung des Planungsraumes 
ins Landschaftsbild werden folgende Mindestqualitätsstandards an die Pflanzungen gestellt:
Sträucher: vStr, 2 Tr, ab 60 cm
Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.

8. Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
siehe Planzeichnung
E1: Erhalt der Gehölze
Die in der Planzeichnung mit E1 gekennzeichneten Grünstrukturen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

9. Baurecht auf Zeit (§ 9 Abs. 2 BauGB) 
Die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung ist bis zu dem Zeitpunkt zulässig, an dem die PV-Anlage, nach 
Fertigstellung und Inbetriebnahme, für einen Zeitraum von mehr als 24 Monaten nicht betrieben wurde. Der 
Zeitpunkt der Außerbetriebnahme ist der Kommune vor Ablauf dieser Frist anzuzeigen. Eine Rückbauverpflichtung 
entsteht ab dem Zeitpunkt einer Unzulässigkeit der Nutzung. Nach diesem Zeitpunkt sind alle im Geltungsbereich 
errichteten baulichen und sonstigen oberirdischen Anlagen einschließlich ihrer Gründung innerhalb eines Jahres 
vollständig zurückzubauen. Nach Rückbau der PV-Anlage werden die Flächen wieder ihrer ursprünglichen Nutzung 
als Flächen für die Landwirtschaft zugeführt.

10. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu entnehmen.

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des BauGB in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des NKomVG hat der 
Verwaltungsausschuss der Stadt Esens den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 111 „Interkommunaler 
Agri-Solarpark Tonnenkamp“, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung 
beschlossen.

Esens, den __.__.____

                                                                                                                                                                              Stadtdirektor

Planunterlage 
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Maßstab: 1:1000, Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der 
Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2024

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom __.__._______) Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu 
bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Wittmund, den

LGLN Regionaldirektion Aurich                                                        ………………………......
Katasteramt Wittmund                                                                          (Unterschrift)                                         (Siegel)

Planverfasser
Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 111 „Interkommunaler Agri-Solarpark Tonnenkamp“ wurde 
ausgearbeitet von:

ARGUS CONCEPT
Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH

Homburg, den

                                                                                                                                                            Dipl.-Geogr.  T. Eisenhut

Aufstellungsbeschluss 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Esens  hat in seiner Sitzung am 17.06.2024 die Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 111 „Interkommunaler Agri-Solarpark Tonnenkamp“ beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB am __.__.____ in der Tageszeitung Anzeiger für Harlingerland 
bekannt gemacht.

Esens, den __.__.____

                                                                                                                                                                       Stadtdirektor

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Esens hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem Entwurf des Bebauungsplanes 
und der Begründung zugestimmt und ihre öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__._____ in der Tageszeitung Anzeiger für Harlingerland und 
im Internet unter www.samtgemeinde-esens.de bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom __.__.____ bis einschließlich __.__._____ gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen und waren gem. § 4a Abs. 4 BauGB im Internet unter 
www.samtgemeinde-esens.de eingestellt.

Esens, den __.__.____

                                                                                                                                                                       Stadtdirektor

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Esens hat den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 111 „Interkommunaler Agri-Solarpark 
Tonnenkamp“ nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____ als Satzung 
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Esens, den __.__.____

                                                                                                                                                                       Stadtdirektor

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt des Landkreises 
Wittmund und in der Tageszeitung Anzeiger für Harlingerland sowie im Internet unter www.samtgemeinde-esens.de 
bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am __.__.____ rechtswirksam geworden. 

Esens, den __.__.____

                                                                                                                                                                       Stadtdirektor

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 111 „Interkommunaler 
Agri-Solarpark Tonnenkamp“ ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht 
geltend gemacht worden.

Esens, den __.__.____

                                                                                                                                                                       Stadtdirektor

Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB)
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen 
der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen. Hierbei sind die Bestimmungen der DIN 18320 zu beachten. Ebenso zu beachten ist die DIN 19639 Bodenschutz 
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben.

Archäologie
Sollten im Boden Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie 
Kulturdenkmale (Bodendenkmale) sind, so ist dies gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) unverzüglich dem Landkreis 
Wittmund als untere Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Zur Anzeige von Bodenfunden ist jeder an Bau Beteiligte 
verpflichtet. Sollten Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen werden, wo Funde vermutet werden, ist gemäß §§ 2, 6, 13 
und 14 Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBl. S. 517) in der derzeit gültigen Fassung, eine 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde erforderlich. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
werden.

Schutz von Wallhecken
Die vorhandenen Wallhecken sind gesetzlich geschützte Biotope nach § 22 Abs. 3 des niedersächsischen 
Naturschutzgesetzes (NAGBNatSchG) und zu erhalten. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen 
erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Von diesen Verboten kann auf Antrag eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können.

Artenschutz
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. Die 
Herrichtung des Baufeldes (Rodung von Gehölzen, Bodenarbeiten etc.) ist ausschließlich außerhalb des Brutzeitraumes 
von Vögeln gem. § 39 BNatSchG in der Zeit zwischen dem 01. September und dem 28./29. Februar zulässig. Eingriffe zu 
anderen Zeiten sind erst nach fachkundiger Kontrolle auf Nester und wenn durch Maßnahmen Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können zulässig. Bauaktivitäten während der Brutzeit (welche vom 1. März bis zum 30. September 
stattfindet), sind nur zulässig, falls diese bereits vor der Brutzeit begonnen wurden und nicht mehr als fünf Tage am Stück 
unterbrochen wurden. Andernfalls ist ein fachkundiger Nachweis vorzulegen, dass keine Brutstätten besetzt sind.
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